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Kormoranmanagement in Bayern
 Situation Bayern 

 
 Auswirkungen und Konsequenzen der  

bayerischen Umsetzungspraxis 
 

 Lösungsansatz Kormoran-Management  
auf EU-Ebene? 
 

 Kormoranmanagement – aber wie? 
 



Chronologie des Kormoran“managements“ in Bayern 
 

9.11.1993 VG Würzburg erlaubt einem Teichwirt den Abschuss 
einzelner Kormorane 

3.8.1994 Umweltminister ermächtigt Bezirksregierungen 
begründete Abschussanträge zu genehmigen 

Winter 1994/95 786 Abschüsse beantragt, 44 vollzogen 

Ende 1994 Vorlage des „Kormorangutachtens“ der 
Staatsregierung  

Winter 1995/96 2398 Abschüsse zugelassen, 657 gemeldet 

August 1996 Erlass einer bis 1998 gültigen vereinfachten 
Abschuss-Verordnung für die Zeit vom 15.8. -15.3. 

 



Chronologie des Kormoran“managements“ in Bayern 
 

August 1997 Verlängerung der VO um 1 Jahr 

August 1998 Verlängerung der VO um 2 Jahre 

August 2000 Verlängerung der VO mit Verschärfungen um 4 Jahre 

August 2004 Verlängerung der VO um 5 Jahre 

Juni 2008 Neuerlass einer Artenschutzrechtlichen Ausnahme-VO 
AAV (gültig bis 2013) 

Mai 2009  Landtagsbeschluss zur Ausweitung der 
Abschussmöglichkeiten 

seitdem Ausnahmeverfügungen der Bezirksregierungen zu 
einzelnen Schutzgebieten 

 



 ganzjährige Abschussmöglichkeit für Jungvögel; 

 verlängerte Abschussmöglichkeit für nicht brütende 
Altvögel vom 16. August bis 30 April; 

 Abschussmöglichkeit auch an Schlafbäumen; 

 Möglichkeit zur Verhinderung neuer Brutkolonien und zur 
Reduzierung bestehender Brutkolonien außerhalb der 
Zeit der Eiablage. 

Regelungen außerhalb von Nationalparken, 
Naturschutzgebieten & Europäischen Vogelschutzgebieten

Landtagsbeschluss vom 7.5.2009



 Anpassung der Abschusszeiten für die Zeit der allgemei-
nen Wasservogeljagd, soweit nicht die Jagd ruht; ggf. unter 
Beachtung notwendiger Ruhezonen für Wasservögel; 

 in Vogelschutzgebieten außerhalb von Ruhezonen für 
Wasservögel Abschussmöglichkeit bis 14. März; 

 Abschussmöglichkeit auch an Schlafbäumen, soweit der 
Abschuss sonst zugelassen ist; 

 Möglichkeit zur Verhinderung neuer Brutkolonien und zur 
Begrenzung bestehender Brutkolonien im Einvernehmen 
mit den Naturschutzbehörden.

Landtagsbeschluss vom 7.5.2009
Regelungen innerhalb von Naturschutzgebieten 

und Europäischen Vogelschutzgebieten:



Auswirkungen und Konsequenzen der 
bayerischen Umsetzungspraxis



Mögliche Kollateralschäden



Kormoranschlafplätze



Verteilung und Größe der 
bayerischen  Kormoran-
schlafplätze im Winterhalbjahr 
2008/2009 (Zahlenangaben: 
Winterdurchschnitt). 



Zahl und Verteilung der bayerischen Kormoran-
Schlafplätze nach Größenkategorien (Zahl der im 

Winterdurchschnitt nächtigenden Individuen) 1988 - 2009 



Mittlerer Kormoran-Winterbestand ⇔ Abschüsse in Bayern 1996/97 –
2008/09



Auswüchse der Kormoranverfolgung



Auswüchse der Kormoranverfolgung
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Auch bei der Kormoranvergrämung: 
Augenmaß bewahren!
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Gesamtschätzung P. c. sinensis
Januar 2007 für die Gruppen A und B:

755.300 Vögel

Rijkswaterstaat

"Regionalgruppen-Population" Januar 2003 Sommer 2006
P. c. carbo und P. c. sinensis Vögel Nester
A: Atlantik - Nordsee – westl. Mittelmeer 346.524 51% 121.763 32%
B: Ostsee - Mitteleuropa 214.413 32% 162.691 44%
C: Schwarzes Meer – östl. Mittelmeer 114.898 17% 87.882 24%

675.835 100% 372.336 100%

Bestand in Europa



Brutbestandsentwicklung in 
Deutschland



Mitte-Januar-Bestand des Kormorans in der Schweiz, inkl. 
ausländische Teile von Bodensee und Genfersee, 1967–2006
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Österreich 460 
Belgien 100 
Bulgarien 1.000 
Czechien 2.800 
Dänemark 3.700 
Estland 300 
Frankreich 30.000   
Deutschland 15.000 
Griechenland 5.500 
Israel 200 
Italien  5.000 

Kroatien 1.000 
Litauen 1.000 
Lettland 100 
Norwegen 10.000 
Polen 2.300 
Rumänien 200 
Slowenien 20 
Schweiz 1.000 
Spanien 1.000 
UK 1.600 
Gesamt > 80.000 

 
Keine Abschüsse in:
Finnland
Niederlande
Portugal

Kormoranabschüsse in Europa



Eingriffe in Brutkolonien
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Gemeinsame Stellungnahme von
BirdLife International und FACE 

zum Kormoran
Juni 2008

 Wir lehnen es ab, den Kormoran als jagdbare Art auf Anhang II der 
Vogelschutzrichtlinie zu setzen.  

 Wir betonen, dass es im Ermessen jedes EU-Mitgliedsstaates liegt, 
von der Möglichkeit für Ausnahmen von der Richtlinie gemäß Art. 9 
Gebrauch zu machen  

 Wir schlagen vor, sich auf einen Folgeprozess und die Verbreitung 
der Ergebnisse der REDCAFE- und INTERCAFE-Projekte zu 
konzentrieren.  

 Wir empfehlen die Entwicklung eines Kormoran-Leitfadens durch die 
Europäische Kommission.  











Jagdrecht – Jagdethik – Waidgerechtigkeit

• Verbot zur Beschädigung von Nestern

• Kein Abschuss zur Brut- und Aufzuchtzeit

• Verbot der Jagd zu Notzeiten

• Nachtjagdverbot

• Kein Einsatz von Schalldämpfern

• Eindeutige Ansprache des Wildes 

• Abschuss von Federwild nur im Flug



Unsere Positionen zum Schutz des 
Kormorans:
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 NABU und LBV lehnen eine flächendeckende 
„Regulierung“ der Kormoran-Bestände durch 
Abschüsse ab. 

 Keine Störungen von Kolonien und Schlafplätzen. 

 Aktive, störende Vergrämungsmaßnahmen 
während der Brutzeit müssen unterbleiben. 

 



Kormoranmanagement heißt 
Gewässermanagement 
und nicht Abschuss!



Landwirtschaft in 
Talauen

Eintrag von Oberboden ⇒
Verschlammung des Kiessubstrates 

Ackern bis ans Ufer ⇒
Eintrag von Dünger und Pestiziden



Einsatz gegen weitere 
Gewässerverbauung

Uferbefestigung und Kanalisierung Querverbau



Schutz von Fischteichen durch 
Überspannungen & Wildschutzzäune



Anpassung der fischereilichen 
Bewirtschaftung

 
 Zeitliche und örtliche Steuerung / 

Staffelung des Besatzes  
 Steuerung der Fischbesatzdichte,  
 Besatz von besonders wertvollen 

bzw. jungen Fischen in der Nähe 
von Betriebsgebäuden, 

 Einführen geeigneter Schonmaße  
 



Maßnahmen zum Schutz der Fischarten: 
Bewirtschaftung von Raubfischen und Neozoen



Begrenzung der Vergrämung  & Ruhezonen für Wasservögel



Renaturierung und Strukturverbesserung
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Kompetente Beratung für Teichwirte und Fischer



Kormoranmanagement in Süddeutschland
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